
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1933/9/19 1Ob1130/33
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1933

Norm

VersVG §175

Rechtssatz

Hat der Versicherungsnehmer es unterlassen, die Zahlung der Versicherungsprämie fristgerecht zu leisten und den

Gläubiger, dem er die Polizze für eine Darlehensforderung als Pfand übergeben hatte, hievon zu verständigen, und ist

mit Ablauf der Nachfrist die Umwandlung der Versicherung in eine prämienfreie Versicherung mit verminderter

Versicherungssumme eingetreten, so darf der Versicherungsnehmer seine Zustimmung zu der vom Gläubiger im

Einvernehmen mit dem Versicherer bewirkten Wiederherstellung des Versicherungsvertrages in der alten Form bei

sonstiger Einrede der Arglist nicht verweigern.
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